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Az.: 1 K 158/22 
 
 

Verkehrswertermittlung 
 

(Marktwert)  
 

gemäß § 194 BauGB 
 
 

Versteigerungsobjekt: 
 
 

Eigentumswohnung, gelegen im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilien-
Wohngebäudes, Baujahr 1962 mit insgesamt 3 Wohnungen, Gebäude bestehend 
aus Erd- und Obergeschoss, ausgebautem Dachgeschoss und Speicher.  
 
Zum Gesamtkomplex gehört noch ein an der Südseite des Gebäudes angebautes 
Ein-Familienhaus, Baujahr 1993; insgesamt 4 Wohneinheiten. 
 
Wohnung gemäß Plänen bestehend aus  
Diele, Wohnzimmer, Küche, Bad, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Terrasse, 1 Abstell-
raum außerhalb der Wohnung  
Wohnfläche ca. 90 m² (bei Ansatz der Terrasse mit ¼ der Grundfläche als Wohn-
fläche) 
 

 
in 

 
  Schönauer Straße 1 (und 1 a) 

69253 Heiligkreuzsteinach 

 

 

Deutsche Immobilien-Akademie 

an der Universität Freiburg 

 

:  10.08.2023 
:  09-23 
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  Verkehrswert: € 54.000,-- 
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1. Wertermittlungsgrundlagen 
 
 
1.1. Verwendete Unterlagen: 
 
- Grundbuch von Heiligkreuzsteinach, Blatt 764 
 
- Bauakten der Gemeinde Heiligkreuzsteinach 

 
- Mündliche Auskünfte zu den Bodenrichtwerten 

 
- Satzung über das Sanierungsgebiet vom 17.05.2013 

 
- Grunddienstbarkeitsbewilligungen vom 11.02.2016, Vormerkung zur Sicherung 

eines bedingten Rückübereignungsanspruchs 
 

- Lagepläne 
 

- Ansichten, Schnitte und Grundrisse aller Ebenen 
 

- Umbaugesuch von 1991/1993, Scheune zu einem Wohngebäude 
 
- Baubeschreibung Umbau 

 
- Berechnungen Grund- und Geschossfläche 

 
- Aufteilungspläne aus der Abgeschlossenheitsbescheinigung 

 
- Übertragungsverträge vom 11.02.2016, Notar Dr. Hörer, UR 303/2016 

 
- Teilungserklärung vom 21.12.1995, Notariat 5 Heidelberg, Justizrat Gaul, 5 UR 

1887/1995 
 

- Übergabevertrag vom 11.02.2016, Notar Dr. Bernd Hörer als Vertreter des No-
tars Dr. Kleensang, UR 303/2016 

 
- Diverse Internetportale zu Mieten und Verkaufspreisen in Heiligkreuzsteinach 

 
- BORIS Baden-Württemberg, Bodenrichtwerte 

 
- Geoportal Baden-Württemberg 

 
- Erhebungen im Ortstermin  

 
- Internetseite der Stadt Heiligkreuzsteinach 

 
- Ortsplan der Gemeinde Heiligkreuzsteinach 
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1.2. gesetzliche Grundlagen (u.a.): 
 
 
- ImmoWertV 

Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermitt-
lung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung) vom 14. Juli 2021, gültig ab 01.01.2022 

 
- BauGB, 

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017, das zuletzt durch Art. 11 des 
Gesetzes vom 08. Oktober 2022 geändert worden ist.  

 
- BBodSchG 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-
Bodenschutzgesetz) vom 17.03.1998, zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar geän-
dert worden ist.  

 
- WEG 

Gesetz über das Wohnungseigentum und Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. Januar 2021, geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 07.11.2022 

 
- BGB 

Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896 in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. Januar 2002, 
zuletzt  geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. März 2023  

 
- ErbbauRG 

Gesetz über das Erbbaurecht vom 15.01.1919, zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 7 des Gesetzes vom 
01.10.2013 

 
- WoFlV 

Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche vom 25.11.2003 
 
- II. BV, 

Zweite Berechnungsverordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen in der Fassung vom 12. Okto-
ber 1990, zuletzt geändert durch Artikel 78 Abs. 2 des Gesetzes vom 23.11.2007 

 
- BelWertV 

Verordnung über die Ermittlung der Beleihungswerte von Grundstücken vom 12.05.2006, zuletzt geändert 
durch Artikel 5 der Verordnung vom 14.10.2022, Beleihungswertermittlungsverordnung 

 
- GEG 

Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung 
in Gebäuden vom 08. August 2020, zuletzt geändert durch Artikel 18 a des Gesetzes vom 20. Juli 2022 

 
- BetrKV, 

Betriebskostenverordnung vom 25. November 2003, die durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 
geändert worden ist. 

 
- LBO 

Landesbauordnung für Baden-Württemberg vom 05.03.2010, in Kraft getreten am 03.12.2013, zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07. Februar 2023 

 
- BauNVO 

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017, die durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 14. Juni 2021 geändert worden ist.  

 
- TrinkwV 

Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung – TrinkwV 
2001) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016, zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung 
vom 22. September 2021 
 

- FlurbG 
Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976, zuletzt geändert durch Art. 
17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 
 

- BewG 
Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Februar 1991, zuletzt geändert durch Art. 
20 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 
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1.3. Literatur (auszugsweise): 
 
- Kleiber, Simon 

Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Handbuch und Kommentar 
zur Ermittlung von Marktwerten, Versicherungs- und Beleihungswerten unter Berücksichtigung 
der ImmoWertV, 10. Auflage 2023 

 
- Kröll, Hausmann, Rolf 

Rechte und Belastungen in der Immobilienbewertung 
5. Auflage 2015 

 
- Grüneberg (vormals Palandt), Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar 

81. Auflage 2022 
 
- Gramlich, Bernhard 

Mietrecht, Heizkostenverordnung, Betriebskostenverordnung 
13. Auflage 2015 

 
- Ross-Brachmann 

Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken und des Wertes baulicher Anlagen von Peter 
Holzner und Ulrich Renner 
29. Auflage 2005 

 
- Ross-Brachmann 

Ermittlung des Verkehrswertes von Immobilien von Ulrich Renner und  
Michael Sohni 
30. Auflage 2012 
 

- Schmitz/Krings/Dahlhaus/Meisel 
Baukosten 2020/2021 
Instandsetzung/Sanierung/Modernisierung/Umnutzung 
24. Auflage 

 
- Wertermittlerportal 

Reguvis Verlag, bestehend u.a. aus 
Kleiber digital, Zeitschrift: Der Wertermittler, einschlägige Fachliteratur und Rechtsprechung 
 

- Tillmann/Seitz 
Wertermittlung von Erbbaurechten und Erbbaugrundstücken 
Hans-Georg Tillmann, Wolfgang Seitz 
1. Auflage 2020 
 

- Fischer/Biederbeck 
Roland Fischer, Matthias Biederbeck 
Bewertung im ländlichen Raum 
1. Auflage März 2019 

 
- Tillmann/Kleiber/Seitz 

Tabellenhandbuch zur Ermittlung des Verkehrswertes und Beleihungswertes von Grundstücken 
Hans-Georg Tillmann, Wolfgang Kleiber und Wolfgang Seitz# 
2. Auflage 2017 
 

- Stumpe/Tillmann 
Versteigerung und Wertermittlung 
Bernd Stumpe und Hans-Georg Tillmann 
2. Auflage 2017 
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2. Vorbemerkung 
 
 
2.1. Auftraggeber: 
 
 
Amtsgericht Heidelberg 
Vollstreckungsgericht 
Kurfürstenanlage 15 
69115 Heidelberg 
 
 
Beschluss vom 12. Juni 2023 
 
 
Az.:  1 K 158/22 
 
 
 
2.2. Versteigerungsobjekt: 
 
 
Grundbuch von Heiligkreuzsteinach Blatt 764 
210,2/1000 stel Miteigentumsanteil verbunden mit dem Sondereigentum an der 
Wohnung Nr. 3 im Obergeschoss des Altbaus, einschließlich Terrasse und Abstell-
raum (hellbrauch) an Flurstück 
Gemarkung Heiligkreuzsteinach, Flurstück 101, Gebäude- und Freifläche 
Schönauer Straße 1, 1a  561 m² 
 
 
 
2.3. Ortstermin: 
 
 
Am 21. Juni 2023 wurde der Eigentümer angeschrieben und um Rückruf sowie 
Vereinbarung eines Besichtigungstermins gebeten. Eine Reaktion erfolgte nicht.  
 
In der Einladung wurde darauf hingewiesen, dass für den Fall der unterbleibenden 
Kontaktaufnahme davon ausgegangen wird, dass ein Zutritt zur Wohnung nicht 
ermöglicht wird. 
 
Nach Rücksprache mit dem Gericht sowie des Gerichts mit der Gläubigerin sollte 
die Wertermittlung auf der Basis der äußeren Inaugenscheinnahme des Objekts 
sowie den zur Verfügung stehenden Unterlagen ohne weiteres Zuwarten erfolgen.  
 
An der Besichtigung hat niemand teilgenommen.  
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2.4. Stichtage:  
 
 
2.4.1. Wertermittlungsstichtag  19. Juli 2023 
 
 
2.4.2. Qualitätsstichtag   19. Juli 2023 
 
 
 
 
3. Rechtliche Gegebenheiten 
 
 
3.1. Grundbuchstand: 
 
 
Grundbuch von Heiligkreuzsteinach Blatt 764 
 
 
Bestandsverzeichnis 
 
 
laufende Nr. 1 
 
 
210,2/1000 stel Miteigentumsanteil an dem Grundstück 
 
Flurstück 101  Gebäude- und Freifläche  5 a 61 m² 
   Schönauer Straße 1, 1a 
 
verbunden mit dem Sondereigentum an der im Aufteilungsplan hellbraun umrande-
ten, mit Nr. 3 bezeichneten Wohneinheit im Obergeschoß des Altbaus, einschließ-
lich Terrasse und Abstellraum. 
 
Es sind Sondernutzungsrechte begründet. 
 
Für jeden Miteigentumsanteil ist ein besonderes Grundbuch angelegt 
(Nr. 762 bis Nr. 764). 
 
Der hier eingetragene Miteigentumsanteil ist durch die zu den anderen Miteigen-
tumsanteilen gehörenden Sondereigentumsrechte beschränkt.  
 
Wegen Gegenstand und Inhalt des Sondereigentums wird auf die Bewilligung vom 
21.12.1995 (Notariat 5 Heidelberg, UR 1887/1995) Bezug genommen. 
 
Aus Grundbuch Nr. 370 hierher übertragen. 
Eingetragen am 20. Juni 1996. 
 
Für jeden Miteigentumsanteil ist ein besonderes Grundbuch angelegt. 
(Nr. 762 bis 765) 
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Bestand und Zuschreibungen 
 
Nr. 1 bei Neufassung des Bestandsverzeichnisses als Bestand eingetragen am 05. 
September 2006 
 
 
Der Grundstücksbeschrieb (Hinzufügung der Hausnummer „1a“) wurde aufgrund 
VN 2011/8 berichtigt und eingetragen (AS 15) am 01.09.2011. 
 
 
Abteilung II:  
 
 
lfd. Nr. 1:  
 
Das Sanierungsverfahren ist eingeleitet. 
Eingetragen (AS 163 in Blatt 762) am 15.05.2014. 
 
 
lfd. Nr. 2 
 
Vormerkung zur Sicherung des bedingten Rückübereignungsanspruchs an 
einem 1/3 Miteigentumsanteil für 
 xxxxxxxxxxx, geb. am xxxxxxxxxx. 
Gleichrang mit Abt. II Nr. 3 und 4. 
Bezug: Bewilligung vom 11.02.2016 (Notar Dr. Michael Kleensang in Heidelberg,  
UR 303/2016). 
Eingetragen (AS 221 in 762) am 30.05.2016. 
 
 
lfd. Nr. 3 
 
Vormerkung zur Sicherung des bedingten Rückübereignungsanspruchs an  
einem 1/3 Miteigentumsanteil für 
 xxxxxxxxxx, geb. am xxxxxxxxxx. 
Gleichrang mit Abteilung II Nr. 2 und 4. 
Bezug: Bewilligung vom 11.02.2016 (Notar Dr. Michael Kleensang in Heidelberg, 
UR 303/2016). 
Eingetragen (AS 221 in 762) am 30.05.2016. 
 
 
lfd. Nr. 4 
 
Vormerkung zur Sicherung des bedingten Rückübereignungsanspruchs an 
einem 1/3 Miteigentumsanteil für  
 xxxxxxxxx, geb. am xxxxxxxxx. 
Gleichrang mit Abteilung II Nr. 2 und 3. 
Bezug: Bewilligung vom 11.02.2016 (Notar Dr. Michael Kleensang in Heidelberg,  
UR 303/2016). 
Eingetragen (AS 221 in 762) am 30.05.2016 
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lfd. Nr. 6 
 
Die Zwangsversteigerung ist angeordnet. 
Bezug: Ersuchen des Amtsgerichts –Vollstreckungsgericht-  Heidelberg vom 
14.12.2022 (1 K 158/22). 
Eingetragen (MAN004/146/2022) am 28.12.2022.  
 
 
 
3.2. Wertbeeinflussende Rechte und Belastungen: 
 
 
Sonstige nicht eingetragene Rechte sind nicht bekannt. Bei der Bewertung wird in-
soweit Lastenfreiheit unterstellt. 
 
Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs eingetragen sind, sind 
in der Verkehrwertschätzung nicht berücksichtigt. 
 
 
 
3.3. Sonstiges: 
 
 
Die Wertermittlung wurde auf der Basis der äußeren Inaugenscheinnahme des Ob-
jekts sowie den zur Verfügung stehenden Unterlagen erstellt. Das Vorliegen einer 
Baugenehmigung sowie die Übereinstimmung des Bauvorhabens mit der Geneh-
migung wurden nicht geprüft. Die nachfolgende Wertermittlung unterstellt die for-
melle und materielle Legalität des Bewertungsobjekts und seiner Nutzung. 
 
Soweit dieser Bewertung keine schriftlichen Auskünfte der Behörden beigefügt 
sind, wurden diese jeweils mündlich eingeholt. 
 
 
 
4. Grundstücksbeschreibung 
 
 
Das nahezu eben gelegene und annähernd rechteckig geschnittene Grundstück 
liegt in Heiligkreuzsteinach, in der Ortsmitte, unmittelbar an der Engstelle der in-
nerörtlichen Durchgangsstraße von Schönau-Altneudorf nach Lampenhain/ Eiter-
bach.  
 
Ein Bebauungsplan für den Bereich des Bewertungsobjekts existiert nicht; die Be-
bauung richtet sich nach § 34 BauGB, Einfügen in die nähere Umgebung nach Art 
und Maß der baulichen Nutzung.  
 
Dort im Wesentlichen älterer Gebäudebestand, teils auch zu Wohnzwecken umge-
baute, ehemals landwirtschaftlich genutzte Gebäude.  
 
Beeinträchtigungen durch die Engstelle vor dem Gebäude, insbesondere Geräu-
sche der Fahrzeuge an der Engstelle. Angrenzend nach Norden innerörtlicher 
Nachversorger. Der Anlieferungsbereich für das Geschäft befindet sich unmittelbar 
an der Grundstücksgrenze. Keine weiteren Emissionen durch weitere Gewerbebe-
triebe.  
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Einwohner:   ca. 2.600, Stand 31.12.2022 
Quelle: Internetseite der Gemeinde  
 

Entfernungen: Rathaus und Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe 
 örtlicher Nahversorger direkt angrenzend 
 
Schulen:   Grundschule am Ort, weiterführende Schulen in 

Heidelberg 
 
Individualverkehr: Über die L 535 über Schönau-Altneudorf nach 

Neckarsteinach, dort über B 45/B37 nach Heidelberg 
ca. 20 km sowie nach Mosbach ca. 30 km 

 
ÖPNV: zwei Buslinien nach Heidelberg über Bismarckplatz 

und Bahnhof sowie nach Schriesheim/Altenbach 
 
Autobahnanschluss: Heidelberg-Frankfurt BAB A 5, ca. 25 km,  

Anschlussstelle Schriesheim oder Kreuz Heidelberg  
 

 
 
 
5. Gebäudebeschreibungen: 
 
 
Die nachfolgende Beschreibung beruht auf den Angaben in der Baubeschreibung 
aus den Bauakten. Für nicht sichtbare und nicht zugängliche Teile des Gebäudes 
kann keine Haftung übernommen werden. 
 
 
5.1. Altbau 
 
 
Der Altbau wurde gemäß Bauakten vermutlich ca. 1962 errichtet.  
 
Altbau bestehend aus Erd- und Obergeschoss, ausgebautem Dachgeschoss (Kein 
Vollgeschoss) sowie Speicher. Das Gebäude ist nicht unterkellert, insgesamt 3 
Wohnungen. 
 
Die nachfolgende Beschreibung erfolgt ausschließlich auf der Basis der zur Verfü-
gung stehenden Unterlagen sowie der äußeren Inaugenscheinnahme des Objekts 
zum Ortstermin. 
 
 
Gründung:   Natursteine 
 
Außenwände:   Bruchsteine 
    ca. 5 cm Wärmedämmung 
 
Außenputz:   Rauputz 
 
Sockel: Bruchstein-Verkleidung an der Straßen- und Seiten-

front, teilweise Glattstrich 
 
Fenster:   Holz, Isolierverglasung 
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Fensterbänke:   teils Sandstein, teils Stein  
 
Rollläden:   Kunststoff 
 
Dach:    Satteldach, Ziegeldeckung 
 
Rinnen und Fallrohre:  teils Kunststoff, teils Zink 
 
Hauseingang:   zweistufiger Zugang, gefliest 
 
Haustür:   Holz, Glasausschnitt 
 
Zugangsbereich von der 
Straße:   Betonverbundpflaster 
 
 
Gemäß Plänen ist der Zugangsbereich für insgesamt 3 Pkw-Stellplätze ausgewie-
sen.  
 
Heizung: gemäß Baubeschreibung Öl-Zentralheizung mit unter-

irdischem dreiwandigen Tank, 
6 m³ Fassungsvermögen. 

 
Es soll eine weitere Beheizung durch Öfen mit Holz 
und Kohle vorhanden sein.  

 
 
 
5.2. Neubau: 
 
 
Der Neubau wurde 1993 durch Umbau der damals noch vorhandenen Scheune zu 
einem Wohnhaus errichtet. Es handelt sich um ein baulich selbstständiges Gebäu-
de, getrennt durch eine eigene Außenwand vom Altbau. Das gesamte Objekt ist in 
Eigentumswohnungen aufgeteilt.  
 
Auch hier beruht die Beschreibung ausschließlich auf der äußeren Inaugenschein-
nahme des Objekts sowie den eingesehenen Unterlagen. 
 
 
Fundamente:    Streifenfundamente 
 
Decken:    Stahlbeton mit Unterstürzen 
 
Außenwände:    Poroton 
 
Außenputz:    Rauputz 
 
Fenster:    Holz, Isolierverglasung, teils Glasbausteine 
 
Innenwände:    Kalksandstein 
 
Dach:     Holzsparrendach mit Betonziegeln,  
     Satteldach 
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5.3. Außenanlagen 
 
 
Die Freifläche vor dem Haus dient als Fläche für Pkw-Stellplätze und ist zugleich 
Zufahrt zur Garage des Neubaus. Die Fläche darf durch den Eigentümer der im 
Neubau befindlichen Einheit nur so genutzt werden, dass der Zugang zum Altbau 
nicht eingeschränkt ist.  
 
Einfriedung durch Holz-Jägerzaun an Rohrpfosten auf einer Sandsteinmauer. 
 
Unmittelbar an der Grundstücksgrenze kleiner Bachlauf. Dadurch besteht keine 
Möglichkeit des gefahrlosen und ebenerdigen Zugangs zum Garten. Für die u be-
wertende Wohnung besteht kein Sondernutzungsrecht an den Gartenflächen.  
 
Vor dem Haus Abstellbereich für Mülltonnen. 
 
 
 
 
6. Wohnungsbeschreibung 
 
 
Eine Innenbesichtigung war nicht möglich. Es kann lediglich auf die eingesehenen 
Pläne Bezug genommen werden. 
 
Gemäß Plänen befindet sich die Wohnung im 1. Obergeschoss des Altbaus. Sie 
besteht aus Diele, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche und Bad so-
wie einer großen Terrasse. Außerhalb der Wohnung auf dem Treppenpodest liegt 
ein sehr kleiner Abstellraum.  
 
Eine Wohnflächenberechnung in den Bauakten existiert nicht. Die Wohnfläche 
wurde überschlägig auf der Basis der vorhandenen Pläne ermittelt. Die Grundflä-
che der Terrasse beträgt gemäß den Plänen ca. 39 m². Sie wird mit einem Viertel 
als Wohnfläche berücksichtigt. Hierdurch ergibt sich insgesamt eine Wohnfläche 
von ca. 90 m². 
 
Zum Zustand und zur Ausstattung der Wohnung können mangels Innenbesichti-
gung keine Angaben gemacht werden.  
 
 
 
 
7. Baumängel, Bauschäden, notwendige Instandsetzungen 
 
 
7.1. Vorbemerkungen 
 
 
Baumängel sind Schäden, die bereits von Anfang an am Gebäude vorhanden sind, 
z.B. aufgrund fehlerhafter Planung oder mangelhafter Bauausführung. 
 
Bauschäden resultieren üblicherweise auf unterlassener Instandhaltung oder sind 
Folgen von Baumängeln oder sonstigen, von außen auf das Gebäude einwirken-
den Ereignissen. 
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Instandsetzungsmaßnahmen sind solche zur Wiederherstellung des bestimmungs-
gemäßen Gebrauchs des Bewertungsobjekts, soweit es sich nicht um darüberhin-
ausgehende Modernisierungsmaßnahmen handelt. Auch die Beseitigung von 
Baumängel und Bauschäden stellen Instandhaltungsmaßnahmen dar. 
 
Modernisierung ist ein Eingriff in das Bauwerk, welches zu einer verbesserten 
Funktion und Gebrauchsmöglichkeit führt. Umfassende Modernisierungsmaßnah-
men können ggf. zu einer verlängerten wirtschaftlichen Restnutzungsdauer des 
Objekts führen. 
 
 
 
7.2. Gemeinschaftseigentum 
 
 
Der Altbau befindet sich einem Zustand vernachlässigter Instandhaltung. Ebenso 
wenig sind von außen durchgreifende Modernisierungsmaßnahmen erkennbar. 
Umfangreiche Schadstellen an der Verkleidung des Sockels, ebenso Schadstellen 
im Außenputz mit teils freiliegender Isolierung. Wasser- und Feuchtigkeitsspuren 
durch das Dach des an der Nordseite angrenzenden Carports. An der Gebäu-
denordseite ist insgesamt der Außenputz fleckig. 
 
Zum Zustand des Gebäudes an der Rückseite können keine weiteren Angaben 
gemacht werden. Es wird lediglich auf die vom Nachbargrundstück gefertigten 
Lichtbilder verwiesen.  
 
 
 
7.3. Sondereigentum: 
 
 
Zum Zustand des Sondereigentums können mangels Innenbesichtigung keine Aus-
führungen gemacht werden. 
 
Von dem Nachbargrundstück konnten einige Bilder gefertigt werden, aus denen die 
Terrasse an der Gebäuderückseite erkennbar ist. Weitere Details waren nicht er-
kennbar.  
 
Bei der nachfolgenden Wertermittlung wird unterstellt, dass sich das Sondereigen-
tum in einem dem Gemeinschaftseigentum und von außen sichtbaren Gebäudezu-
stand entspricht. Ebenso wird unterstellt, dass auch im Sondereigentum keine 
durchgreifenden Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt 
wurden. 
 
Für den Fall eines abweichenden Zustands im Inneren kann sich der Verkehrswert 
ggf. ändern. Vorsorglich wird im Rahmen des Ertragswertes ein Sicherheitsab-
schlag von 10 % des vorläufigen Ertragswertes vorgenommen.  
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8. Wertermittlung 
 
 
8.1. Einleitung: 
 
 
Der Verkehrswert wird wie folgt definiert: 
 
 

„Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem 
Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und den tatsächlichen Eigen-
schaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder 
des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf unge-
wöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“ (§ 194 BauGB) 

 
 
Ebenso zu berücksichtigen sind künftige Entwicklungen, die aufgrund konkreter Er-
kenntnisse und Tatsachen realistisch zu erwarten sind, nachhaltig Einfluss auf den 
Wert der Immobilie haben und dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entsprechen. 
Daten, die durch ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse beeinflusst wurden 
oder werden, haben daher bei der Wertermittlung außer Betracht zu bleiben. 
 
Die verschiedenen Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswertes sind in der Immo-
bilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) beschrieben und normiert. Dies sind 
gemäß § 6 ImmoWertV das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und 
das Sachwertverfahren, die ggf. auch gemeinsam zur Wertermittlung heranzuzie-
hen sind. Die gesetzlichen Regelungen finden sich in §§ 24-26 ImmoWertV für das 
Vergleichswertverfahren, in §§ 27-34 ImmoWertV für das Ertragswertverfahren und 
in §§ 35-39 ImmoWertV für das Sachwertverfahren.  
 
Die jeweilige Verfahrenswahl richtet sich nach der Art der zu bewertenden Immobi-
lie bzw. des Grundstücks unter Berücksichtigung der Gepflogenheiten im gewöhnli-
chen Geschäftsverkehr und der jeweiligen Umstände des Einzelfalls. 
 
Zusätzlich sind gemäß § 8 Abs. 3 ImmoWertV die besonderen objektspezifischen 
Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen, soweit diese nach Art und Umfang er-
heblich sind und erheblich von dem üblichen örtlichen Grundstücksmarkt und den 
zugrunde gelegten Modellen abweichen. 
 
 
 
8.2. Wahl des Wertermittlungsverfahrens: 
 
 
Grundsätzlich sind alle genannten Wertermittlungsverfahren gleichrangig. Die Ver-
fahrenswahl bestimmt sich nach den im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehen-
den Gepflogenheiten. 
 
Das Vergleichswertverfahren ist in der Regel dann anzuwenden, wenn sich der 
Grundstücksmarkt an Vergleichspreisen orientiert. Grundlage ist die Wertermittlung 
auf der Basis von zeitnahen Kaufpreisen vergleichbarer Objekte. 
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Das Ertragswertverfahren findet Anwendung, wenn das Bewertungsobjekt übli-
cherweise zur Erzielung nachhaltiger Erträge (Renditeobjekt) dient. Für den Käufer 
steht die Verzinsung des von ihm investierten Kapitals in Form der durch Vermie-
tung oder Verpachtung erzielten Erträge im Vordergrund. 
 
Das Sachwertverfahren ist in der Regel für solche Objekte anzuwenden, bei denen 
nicht Rendite-Erwägungen im Vordergrund stehen, sondern eine den persönlichen 
Bedürfnissen entsprechende Eigennutzung. Der Verkehrswert wird auf der Grund-
lage der gewöhnlichen Herstellungskosten aller auf dem Grundstück vorhandenen 
baulichen Anlagen unter Berücksichtigung der Alterswertminderung, Baumängeln 
und/oder Bauschäden, spezifischer Merkmale des Bewertungsobjekts, des Boden-
werts sowie insbesondere der allgemeinen Wertverhältnisse auf dem jeweiligen 
Grundstücksmarkt ermittelt. 
 
Bei Objekten mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts steht in der Regel der 
nachhaltig erzielbare Ertrag bei der Bildung des Kaufpreises im Vordergrund. Die 
Immobilie ist eigengenutzt. Bei der Wertermittlung wird daher die Miete angesetzt, 
die bei einer Fremdvermietung der Wohnung marktüblich erzielbar wäre.  
 
Der Ertragswert ergibt sich aus der Summe des Bodenwertes und des Ertrags der 
baulichen Anlage. 
 
Zudem sind sonstige Wert beeinflussende Umstände zu berücksichtigen, insbe-
sondere Abweichungen vom normalen baulichen Zustand in Folge unterlassener 
Instandhaltung oder aufgrund des Vorhandenseins von Baumängeln und/oder 
Bauschäden, soweit diese nicht bereits im Rahmen eines reduzierten Ertrags oder 
aber ggf. höheren Bewirtschaftungskosten berücksichtigt sind. 
 
Bei der Ertragswertermittlung wurden die Pläne mit den Maßketten aus den Auftei-
lungsplänen aus der Teilungserklärung zugrunde gelegt und hieraus eine über-
schlägige Wohnflächenberechnung vorgenommen. Die große Terrasse wurde 
mit ¼ der Grundfläche als Wohnfläche berücksichtigt.  
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8.3. Ertragswertermittlung: 
 
 
Wfl.ca. 90 m²      x   6,-- €/m²  gerundet  = €    540,-- 
 
monatlicher Rohertrag      €    540,-- 
 
abzgl. 25 % Bewirtschaftungskosten 
inkl. nicht umlagefähiger Betriebskosten gerundet  €    162,-- 
 
monatlicher Reinertrag      €    378,-- 
 
 
Jahresreinertrag: 
 
12 x € 378,--     = € 4.536,-- 
 
 
Bodenwert: 
 
 
Grundstücksgröße   561 m² 
 
Bodenrichtwert zum 01.01.2022 
inkl. Erschließungsbeiträge je m²     €   110,-- 
 
angemessener Bodenwert      €   110,-- 
 
561 m²  x 110 €/m²     € 61.710,-- 
 
hiervon 210,2/1.000 stel  Miteigentumsanteil, entspricht  € 12.971,-- 
 
 
Reinertrag des Bodens: 
 
€ 12.971,--  x 5 %  gerundet  €    531,-- 
 
Ertrag der baulichen Anlage      € 4.536,-- 
abzgl. Reinertrag des Bodens     €    649,-- 
 
Gebäude-Anteil       € 3.887,-- 
 
 
Gebäude-Ertragswert: 
 
€ 3.887,-- x 12,09    =  € 46.994,-- 
zzgl. Bodenwertanteil       € 12.971,-- 
 
Ertragswert vorläufig       € 59.965,-- 
Abschlag für fehlende Innenbesichtigung, 10 %   €   5.996,-- 
 
Ertragswert        € 53.969,-- 
 
Ertragswert gerundet      € 54.000,-- 
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8.4. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
 
 
In der zweiten Abteilung des Grundbuchs ist unter der laufenden Nr. 2 ein Sanie-
rungsverfahren eingetragen. Die Satzung ist dieser Wertermittlung als Anlage bei-
gefügt.  
 
In der Satzung ist unter § 2 gemäß § 142 BauGB die Anwendung der besonderen 
sanierungsrechtlichen Vorschriften (§§ 152 – 156a BauGB) ausgeschlossen wor-
den. Es handelt sich somit um ein vereinfachtes Sanierungsverfahren, was bedeu-
tet, dass für das gesamte Sanierungsgebiet keine besonderen Vorschriften bei der 
Wertermittlung zu berücksichtigen sind.  
 
Bestehen bleiben gemäß §§ 144 ff BauGB die Verfügungs- und Veränderungssper-
re, was sich aus der Eintragung des Sanierungsvermerks ergibt  
 
Ein Einfluss auf den Verkehrswert ist aus den genannten Gründen nicht gegeben.  
 
In der Zweiten Abteilung des Grundbuchs sind insgesamt drei Vormerkungen zur 
Sicherung eines bedingten Rückübereignungsanspruchs zu jeweils 1/3 eingetra-
gen. Die Bewilligung erfolgte im Jahr 2016. 
 
Dieser Rückübertragungsanspruch ist gemäß Vertrag unvererblich und nicht über-
tragbar. Er kann innerhalb eines Jahres ab Kenntnis ausgeübt werden, wenn, wie 
hier gegeben, die Zwangsvollstreckung in den Grundbesitz eingeleitet worden ist. 
Ein Auszug aus dem notariellen Vertrag ist als Anlage beigefügt. Ein Einfluss auf 
den Verkehrswert im Rahmen der Zwangsversteigerung ist aufgrund der vertragli-
chen Gestaltung nicht gegeben.  
 
 
 
8.5.  Erläuterungen zur Ermittlung des Ertragswertes: 
 
 
Die Bewirtschaftungskosten wurden mit 25 % angesetzt. Gemäß Teilungserklärung 
wurde kein Verwalter bestimmt und es werden auch keine regelmäßigen Eigentü-
merversammlungen abgehalten. Daher wird davon ausgegangen, dass eine In-
standhaltungsrücklage nicht existiert und alle notwendigen Reparaturen und In-
standsetzungen sowie Anpassung des Gebäudes an gesetzliche Vorschriften ent-
weder direkt durch die jeweiligen Sondereigentümer über eine Sonderumlage be-
zahlt werden müssen bzw. ausgehend vom äußeren Zustand des Gebäudes, not-
wendige Maßnahmen nicht durchgeführt werden (können).  
 
Bei der Ermittlung der realistischen und marktüblich erzielbaren Miete wurden die 
aktuellen Vermietungsangebote aus einschlägigen Internetportalen berücksichtigt. 
Vermietungsangebote in Heiligkreuzsteinach selbst waren nicht zu finden. In den 
angrenzenden Orten waren wenige Angebote, so dass nur eine sehr geringe Da-
tenbasis zur Verfügung stand. Auch waren nur wenige Angebote für den Verkauf 
vergleichbarer Immobilien zu finden. Es handelt sich um eine weniger nachgefragte 
Lage. Beim Ansatz der Miete wurde ein dem äußeren Zustand des Objekts ent-
sprechender Zustand im Inneren unterstellt. Sollte dieser abweichen, kann sich der 
Verkehrswert ggf. ändern.  
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Zudem waren insbesondere der erkennbar schlechte äußere Zustand des Objekts 
sowie die Lage des Gebäudes direkt an der Durchgangsstraße von Heidelberg 
nach Schriesheim und Waldmichelbach berücksichtigt. Es war eine erhebliche Ge-
räuschbelästigung vorhanden.  
 
Ebenso wurde der Grundriss der Wohnung gemäß den Plänen berücksichtigt. Die-
ser wird nur noch eingeschränkt heutigen Vorstellungen gerecht; soweit der tat-
sächliche Grundriss dem Plan entspricht, sind mindestens zwei gefangene Räume 
vorhanden.  
 
Der Liegenschaftszins wurde mit 5 % angesetzt. Eigene Liegenschaftszinssätze 
wurden durch den Gutachterausschuss nördlicher Rhein-Neckar-Kreis bisher nicht 
aus der Kaufpreissammlung abgeleitet. Es wird daher auf die Empfehlungen in der 
Fachliteratur zurückgegriffen. Für Eigentumswohnungen in ländlichen Gebieten 
wird in der Fachliteratur ein durchschnittlicher Liegenschaftszins von 4 % empfoh-
len. Vorliegend war jedoch zu berücksichtigen, dass das Bewertungsobjekt diverse 
Negativfaktoren aufweist, also Lage an der Durchgangsstraße, schlechter baulicher 
Zustand, ungünstige Infrastruktur des Ortes Heiligkreuzsteinach, so dass der Lie-
genschaftszins wegen der höheren Risiken entsprechend zu erhöhen war.  
 
Das Gebäude wurde im Jahr 1962 erstellt. Durchgreifende Modernisierungsmaß-
nahmen, die zur Annahme eines fiktiven (jüngeren) Baujahres führen könnten, 
wurden gemäß der äußeren Inaugenscheinnahme nicht durchgeführt. Zugrunde 
gelegt wird eine Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes von 80 Jahren. Bei einem 
Gebäudealter von 61 Jahren verbleibt eine Restnutzungsdauer von 19 Jahren. 
Dies ergibt bei einem Liegenschaftszins von 5 % einen Vervielfältiger von 12,46. 
 
 
 
 
9. Zusammenfassung 
 

 
Beschrieben wurde die bei der äußeren Inaugenscheinnahme des Objekts erkenn-
bare Ausstattung sowie dessen aktueller Zustand. Ebenso wurden die sich aus den 
vorhandenen Unterlagen ergebenden Beschreibungen und Grundrisse berücksich-
tigt. 
 
Bei der Besichtigung des Objekts wurden keine Untersuchungen hinsichtlich der 
Standsicherheit des Gebäudes, Schall- und Wärmeschutz, Befall durch tierische 
oder pflanzliche Schädlinge im Holz oder Mauerwerk durchgeführt. Ebenso wurden 
keine Untersuchungen hinsichtlich eventueller Altlasten durchgeführt. Bei der Be-
wertung wurden daher kontaminierungsfreie Bodenverhältnisse unterstellt. Für den 
Fall des Vorliegens derartiger Altlasten wäre der Verkehrswert ggf. zu korrigieren. 
 
Feststellungen vor Ort wurden insoweit getroffen, wie sie für die Wertermittlung von 
Bedeutung sind. Untersuchungen, die eine Zerstörung der Bausubstanz erfordert 
hätten, wurden nicht durchgeführt. Eine Haftung für nicht erkennbare oder verdeck-
te Mängel sowie für Mängel an nicht zugänglichen Bauteilen muss daher ausge-
schlossen werden. 

   
Vor Ort wurden keine Funktionsprüfungen der technischen Anlagen und Einrich-
tungen durchgeführt. Auch hier wird ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit unter-
stellt. 



Dipl.-SV Sprenger-Hentschel  Seite 21  
    
 

 
Gemäß Auskunft der Gemeinde Heiligkreuzsteinach liegen für das Grundstück kei-
ne Baulasten bzw. Eintragungen in das Baulastenverzeichnis vor. 
 
Der Verkehrswert wird aus dem Ertragswert abgeleitet und auf  
 
 

€ 54.000,-- 
 

in Worten: EURO vierundfünfzigtausend 
 
 
geschätzt. 
 
Die Bewertung habe ich aufgrund einer eingehenden persönlichen Besichtigung 
des Anwesens von außen vorgenommen.  
 
Ich versichere, dass ich in der Sache unbeteiligt bin und die Bewertung eigenhän-
dig und unparteiisch, ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhält-
nisse und ohne eigenes Interesse am Ergebnis erstattet habe. 
 
 
 
Heidelberg, den 10.08.2023 
 
 
 
 
Astrid Sprenger-Hentschel 
Diplom-Sachverständige 
 
 



Dipl.-SV Sprenger-Hentschel  Seite 22  
    
 

 
10. Anlagen 
 

 
- Baubeschreibung von 1966, 1. Umbau, aus den Bauakten 

 
- Pläne zum Umbau 1993 mit Berechnung Grundfläche und Geschossfläche 

 
- Pläne aus der Abgeschlossenheitsbescheinigung, Grundrisse, Schnitt und An-

sichten 
 

- Lageplan Maßstab 1:500 vom 22.08.1991 
 

- Sanierungssatzung vom 17.05.2013 
 

- Baubeschreibung Altbau mit An- und Umbau von 1966 
 

- Teilungserklärung vom 21.12.1995, Notariat 5 Heidelberg, 5 UR 1887/1987 
 

Auszug aus dem notariellen Übergabevertrag vom 11.02.2016, Seiten 4 und 5, 
Vormerkung zur Sicherung des bedingten Rückübertragungsanspruchs 

 
- Ortsplan der Gemeinde Heiligkreuzsteinach aus Geoportal Baden-Württemberg 
 
- Fotodokumentation mit 11 Lichtbildern, einschließlich Deckblatt 

 
 
 
 
 
Die Verkehrswertschätzung wurde in 5 Ausfertigungen in Papierform sowie in 2 
Ausfertigungen auf CD-ROM im pdf-Format, davon eine für das Archiv der Unter-
zeichnerin, erstellt. Eine weitere Ausfertigung wurde per Email im pdf-Format an 
das Amtsgericht Heidelberg übermittelt. 
 
Die vorliegende Verkehrswertschätzung ist nur für den Auftraggeber und den an-
gegebenen Zweck bestimmt. Jede sonstige Verwendung bedarf der vorherigen 
schriftlichen Einwilligung der Unterzeichnerin. 
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11. Fotodokumentation 
 
 
Ansicht von der Straße   Hauseingang 
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Schäden an der Fassade 
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Außenwand zum Nachbargrundstück (Lebensmittelmarkt), 
deutliche Feuchtigkeitsspuren und Schäden im Putz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


